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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.12.1970

Norm

ZPO §393 Abs1

ZPO §411 Ba

Rechtssatz

Die Rechtskraft des Zwischenurteils, mit dem der unter Zugrundelegung einer bestimmten Verschuldensteilung

erhobene Schmerzengeldanspruch des Klägers dem Grunde nach bejaht wurde, hindert die neuerlich Aufrollung der

Frage der Verschuldensteilung im weiteren Verfahren. Dies gilt auch, wenn aus dem gleichen Schadensereignis noch

andere Ansprüche abgeleitet werden.
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